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Agenda

● bAV Tarife der Stuttgarter

● Allgemeine Highlights der Stuttgarter

● Digitales Arbeitgeberportal

● Stuttgarter bAV Lösung in 4 Schritten

● Allgemeines zum 15% Arbeitgeberzuschuss

● Fallbeispiele und Umsetzung des 4 Stufen Modells

● Lösungen der Stuttgarter
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bAV Tarife der Stuttgarter 
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classic

(37, 38)

index-safe

(68BO, 68ML)

performance+

(78BO)

BOLZ  BOLZ BZML* BOLZ

ca. 90 bis 95 % 100 % 100 % 80 %
Fokus:

Beratung und 
Dokumentation zum 

passenden 
Anlagekonzept für den 

Kunden
(Beratungsdokumentation, 

IDDTool)
Alle Produkte sind auch als                möglich.

bAV Tarife der Stuttgarter  zum 1.1.2021.

*ab 1.1.2021 nur noch für bestehende Kollektive möglich

bAV (Direktversicherung):
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classic

(33Ro)

index-safe

(63Ro)

BOLZ BOLZ

ca. 100 %* 100 %

Alle Produkte sind auch als                 möglich.

bAV Tarife der Stuttgarter  zum 1.1.2021.

*Rechnungszins 0,9%

bAV (Rückdeckungsversicherung):



Merkmale

1. Zwei-Topf-Hybrid

2. 80% Bruttobeitragsgarantie (auch bei Beitragsfreistellung)

3. beachtliche Fondsquoten

4. optional als GrüneRente

5. optional mit Beitragsbefreiung ohne Gesundheitsprüfung

   

performance+ als Direktversicherung (Tarif 78BO)  
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 8Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021



 9Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021
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Highlights der Stuttgarter 



 11Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021

Die Stuttgarter – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit  



 12Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021



 13Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021



 14Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021

Bis 568 € in der betrieblichen Altersversorgung möglich
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Digitales Arbeitgeberportal 



 17Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021



 18Die Produktwelt bAV ab 1.1.2021
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bAV heute und Stuttgarter bAV Lösung 
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Allgemeines zum 15 % Arbeitgeberzuschuss
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● Wortlaut § 1a Abs. 1a BetrAVG: 
„Der Arbeitgeber muss 15 Prozent des

  umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds,   
  die Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die        
  Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart.“

 
Was heißt das konkret?

● Keine Zuschusspflicht für Personen, die nicht in der GRV pflichtversichert sind  

● Weitergabe der SV Ersparnis kann im Tarifvertrag abbedungen / ausgeschlossen          
   werden

● Weitergabe der SV-Ersparnis kommt nur bei versicherungsförmigen
 Durchführungswegen in Betracht 
           

Berechnung der SV Ersparnis kann pauschal (15% des Umwandlungsbetrages),
aber auch „spitz“ (konkrete Berechnung der SV-Ersparnis) erfolgen

Vorgaben des Gesetzgebers zur Weitergabe
der SV-Ersparnis  nach § 1a (1a) BetrAVG 
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Gesetzgeber hat eine Vielzahl von
Übergangsregelungen aufgrund der Corona
Pandemie erlassen

● Aussetzung der Insolvenzantragspflichten

● Aussetzung bestimmter Vorgaben für Ärzte gegenüber 
den Unfallversicherungsträgern

● Diverse Übergangsregelungen im Wirtschaftsrecht

● Kurzarbeitergeld wurde verlängert

● und viele mehr….

Bestehen auch Übergangsregelungen im Bereich der betrieblichen 
Altersversorgung?
Insbesondere zum verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss nach
§1a (1a) BetrAVG??
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Startschuss jetzt!

Es muss spätestens jetzt gehandelt werden!

Es gibt keinerlei Übergangsregelung für den 
verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss zum 1.1.2022 
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Fallbeispiele und Umsetzung des 4 Stufen Modells 
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Stufe 1:   Zuschuss geht on top in den bestehenden Tarif

Stufe 2:   Zuschuss geht on top, aber in anderen Tarif beim gleichen Anbieter

Stufe 3:   Zuschuss geht on top, aber zu anderem Anbieter

Stufe 4:   Zuschuss wird unter Anrechnung im unverändert hohen Beitrag geleistet

● Strikte Einhaltung der vorstehenden Stufen entspricht dem Gesetzeswortlaut und 
 ist daher am rechtssichersten

● Lässt sich eine Stufe nicht umsetzen, so sollte dokumentiert werden, dass deren
 Umsetzung versucht, aber vom Anbieter abgelehnt wurde 

Und wohin jetzt mit dem Zuschuss? Theorie meets Praxis
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Falsche Annahme:

● Jeder Versicherer freut sich über die zusätzlichen Beiträge

● AG-Zuschuss kann problemlos in den bestehenden Tarif eingezahlt werden

 
Derzeitige Situation vieler Versicherer am Markt

● Hoher garantierter Rechnungszins muss erwirtschaftet werden

● Bestehende Tarife mussten aufgrund von Bafin Vorgaben geschlossen werden           
  
● Pensionskassen wurden zum Teil für das Neugeschäft ganz geschlossen

 

Aktuelle Situation am Markt
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Fallbeispiele zu Stufe 1)
Stufe 1:   Zuschuss geht on top in den bestehenden Tarif

● Bisher 100 € Entgeltumwandlung in einen klassischen Direktversicherungsvertrag.
 Abschluss im Jahre 2010. Garantierter Rechnungszins 2,25%. Versicherer A lässt 
 die Erhöhung um 15 € im bestehenden Vertrag zu alten Rechnungsgrundlagen nicht 
 zu

Unsere Empfehlung: Schriftlichen Nachweis über die Ablehnung ablegen

● Bisher 100 € Entgeltumwandlung in einen fondsgebundenen                        
  Direktversicherungsvertrag.
 Abschluss aus dem Jahre 2017. Versicherer A lässt 
 die Erhöhung um 15 € in den bestehenden Vertrag zu alten
 Rechnungsgrundlagen nicht zu

 

Einige Praxisbeispiele - 
Umsetzungsherausforderungen 

Unsere Empfehlung: Schriftlichen Nachweis über die Ablehnung ablegen
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 Fallbeispiel zu Stufe 2)
 Stufe 2:   Zuschuss geht on top, aber in einen anderen Tarif beim gleichen             

            Anbieter

● Versicherer A lässt Erhöhungen im Rahmen der 15% grundsätzlich nur in neuen 
 Tarifen zu. Bisher 100 € Entgeltumwandlung. 15 € sind durch den Arbeitgeber     

   zusätzlich zu leisten.
 Dabei sind jedoch Mindestbeiträge und garantierte Mindestrenten zu 
 beachten. Versicherer A fordert Mindestbeiträge in Höhe von 20 €
            

   Unsere Empfehlung: Schriftlichen Nachweis über die Ablehnung ablegen

 

Einige Praxisbeispiele - 
Umsetzungsherausforderungen 
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Fallbeispiel zu Stufe 3)
Stufe 3:   Zuschuss geht on top, aber zu anderem Anbieter

● Bisher 100 € Entgeltumwandlung in einen Direktversicherungsvertrag. Abschluss im
 Jahr 2010. Versicherer B lässt weder eine Erhöhung im bestehenden Vertrag noch 
 in einem neuen Vertrag zu neuen Rechnungsgrundlagen zu. Neugeschäft wurde grund-
 sätzlich eingestellt.

 

Einige Praxisbeispiele - 
Umsetzungsherausforderungen 

Unsere Empfehlung: Schriftlichen Nachweis über die Ablehnung ablegen
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Fallbeispiel zu Stufe 4)
Stufe 4:   Zuschuss wird unter Anrechnung im unverändert
hohen Beitrag geleistet

● Letzte Möglichkeit: Reduzierung der Entgeltumwandlung

 Entgeltumwandlung bisher:                   100,00 €
 Entgeltumwandlung neu:                       86,96 €
 Arbeitgeberzuschuss (15%) neu:          13,04 €
 Summe:                                                100,00 €

 
 

Einige Praxisbeispiele - 
Umsetzungsherausforderungen 
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Weitere Herausforderung: 
bereits bestehende Zuschussregelungen.

● Im Gesetz ist nicht geregelt, ob und wie bestehende AG-Zuschüsse auf die 
   neue gesetzliche Zuschusspflicht angerechnet werden können.

Vielfach verbreitet:
● Reine AG-finanzierte Versorgung unabhängig von Entgeltumwandlung
● AG-finanzierte Versorgung abhängig von Entgeltumwandlung („Zuschuss“)
● Festbeträge vs. Prozentsatz
● Übernahme der Pauschalsteuer bei bestehenden Verträgen 

(ohne Erhöhung der Leistung)

 
Prüfung: Gibt es bei der bisherigen Vereinbarung
eine Korrelation zur SV-Ersparnis?

AG-Zuschuss ohne Entgeltumwandlung
AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung ohne Bezugnahme auf die SV-Ersparnis
AG-Zuschuss zur Entgeltumwandlung mit Bezugnahme auf die SV-Ersparnis
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Anrechnungsklausel – Beispiel.

Formulierungsbeispiel Entgeltumwandlungsvereinbarung

„§ 1a Abs. 1a BetrAVG verpflichtet den Arbeitgeber, 15% des durch den Arbeitnehmer 
umge wandelten Entgelts als Zuschuss zu gewähren, soweit der Arbeitgeber 
Sozialversicherungsbeiträge ein spart. Dies gilt für individual- und kollektivrechtliche 
Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2019 geschlossen worden 
sind, erst ab dem 1. Januar 2022. Diese gesetzliche Verpflichtung nach § 1a Abs. 1a 
BetrAVG kann durch die nachfolgende Vereinbarung schon jetzt umgesetzt werden.

Der nachfolgend gewährte Arbeitgeberbeitrag soll ausdrücklich auf die jeweilige 
zukünftige gesetzliche (§ 1a Abs. 1a BetrAVG) bzw. gegebenenfalls tarif-
vertragliche Verpflichtung angerechnet werden.“

Praxistipp: 
Nutzen Sie unsere Muster-Zusatzvereinbarungen zum § 1a Abs. 1a BetrAVG.  
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Lösungen der Stuttgarter 
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Umsetzung mit der Stuttgarter - 
Muster Formulare zur Anrechnung
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Umsetzung mit der Stuttgarter - 
Muster Formulare zur Anrechnung
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Stufe 1:   Zuschuss geht on top in den bestehenden Tarif

Alle bestehenden Direktversicherungen, die seit 2005 bei der Stuttgarter abgeschlossen  
  wurden, können aufgrund des Arbeitgeber-Zuschusses um 15% erhöht werden.
Die Erhöhungen erfolgen in den bestehenden Vertrag zu den bei 
Abschluss gültigen Rechnungsgrundlagen

Abschluss                                                           Rechnungszins
●Direktversicherung bis 12/2006                               2,75% 
●Direktversicherung bis 01/2007-12/2011                 2,25%
●Direktversicherung bis 01/2012-12/2014                 1,75%
●Direktversicherung bis 01/2015-12/2016                 1,25%

Lösungen der Stuttgarter
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● Bei der Stuttgarter ist eine einfache Umsetzung 
in Bestandsverträgen (ab Vertragsbeginn 2005) 
möglich.

● Ganz einfach: Erhöhung im gleichen Vertrag.

● Einfach fair: zu bei Abschluss des Vertrages 
gültigen Rechnungsgrundlagen.

● Formlos möglich oder mit unserem 
Erhöhungsformular A74.

Umsetzung der Stufe 1 bei der Stuttgarter -
Zuschuss geht on top in bestehenden Vertrag



Dr. Henriette Meissner

40

40

Präsentationstitel

   40Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH

Lösungen der Stuttgarter

Stufe 3:   Zuschuss geht on top, aber zu anderem Anbieter

    
    Bei der Stuttgarter sind Verträge bereits ab einem jährlichen Beitrag
    von 15 Euro (ohne Mindestrente) möglich. Damit ist die Stuttgarter
    der perfekte und zuverlässige Partner für Sie, wenn Sie nach einer
    „Auffang-Lösung“ für den Arbeitgeber-Zuschuss durch das BRSG
    suchen
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● Neuanmeldungen können einfach per Listenantrag vorgenommen werden

Umsetzung der Stufe 3 bei der Stuttgarter -
„Die Auffanglösung“

Lösungen der Stuttgarter
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● Exzellente Vertriebsunterstützung

● breites Produktangebot: 

● 3 Anlagekonzepte: Garantiehöhen 80 bis 100 %

● Förderung nach § 3 Nr.63 EStG / §100 EStG

● Produkte für 3 Durchführungswege

● BUZ ohne Gesundheitsprüfung u.v.m.

● GrüneRente: Grüne bAV ist Trumpf!

● Digitale Unterstützung: Betriebsrenten-Manager, eSignatur 
...

● bAV-Lösung: digitaler Prozess für die bAV-Beratung bei 
kleinen und mittleren Unternehmen

● bAVheute: regelmäßiger Newsletter, Artikel, Know-How

● Hilfestellung, z.B. Musterunterlagen, Beratungstools...

Highlights der Stuttgarter in der bAV.
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